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Kleine Anfrage 1991 
des Abgeordneten Christoph Schulze 
BVB / FREIE WÄHLER Gruppe 
 
 
an die Landesregierung 
 
 
Elektronische Gesundheitskarte für Flüchtlinge in Brandenburg 
 
Die Brandenburger Ministerin für  Arbeit, Soziales, Gesundheit,  Frauen und Familie 
Frau Golze kündigte in der Plenarsitzung am 10 März 2016 an Zitat: 
„Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die Kommunen durch die Einführung 
der elektronischen Gesundheitskarte von einem sehr großen bürokratischen Auf-
wand entlastet werden, insbesondere dadurch, dass nicht mehr die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Sozialamtes darüber entscheiden müssen, ob es sich bei der 
medizinischen Behandlung um eine Notfallbehandlung handelt, die im Rahmen des 
Leistungskatalogs des Asylbewerberleistungsgesetzes gewährt wird. Diese Ein-
schätzung wird auf die Krankenkassen übertragen. Kommunen müssen zukünftig nur 
noch Ermessensentscheidungen über die Gewährung von Leistungen treffen, die 
auch bei gesetzlich Krankenversicherten genehmigungspflichtig sind, zum Beispiel 
Reha-Maßnahmen, Zahnersatz und Langzeittherapien. Dabei können sich die Kom-
munen auf die Expertise der Ärzte berufen oder im Zweifel den Medizinischen Dienst 
einschalten. Das heißt, es wird für sie einfacher werden, diese Ermessensentschei-
dung zu treffen. 
Zudem - das hatte ich gestern schon ausgeführt - sprechen wir nur von einem Zeit-
raum von maximal 15 Monaten, nämlich dem Zeitraum zwischen der Erstaufnahme 
des Asylsuchenden und dem Übergang in das Analog-Leistungssystem ab dem 16. 
Aufenthaltsmonat. Ab diesem Zeitpunkt sind die Krankenkassen ohnehin zuständig 
und wird die Gesundheitskarte ausgegeben. 
….. 
Es ist vorgesehen, die Voraussetzungen für die flächendeckende Einführung der Ge-
sundheitskarte für Flüchtlinge zum 1. April (Anm.: 1. April 2016) zu schaffen.“ 
 
Am 1.7.2016 führt nur die Stadt Potsdam diese Gesundheitskarte Flüchtlinge ein. 
 
Aus diesem Grunde frage ich die Landesregierung:  
 
1. In welchen Bundesländern gibt es die Gesundheitskarte für Flüchtlinge bereits? 

 
2. Warum führt nur die Stadt Potsdam die Gesundheitskarte für Flüchtlinge ein? 

  
3. Was sind die Gründe, dass alle anderen kreisfreien Städte und Landkreise in 

Brandenburg dies nicht tun? 



4. Welche weiteren kreisfreien Städte und Landkreise in Brandenburg werden ab 
wann die Gesundheitskarte einführen? 
 

5. Welche kreisfreien Städte und Landkreise in Brandenburg werden nicht die 
Gesundheitskarte einführen? Was führen diese kreisfreien Städte und Landkreise 
in Brandenburg als Gründe an? 
 

6. Was sind die Probleme bei der Einführung der Gesundheitskarte für Flüchtlinge? 
 
 


